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(57) Zusammenfassung: Es ist eine kostengünstig herstell-
bare, auf einfachere Weise handhabbare, einsetzbare und/ 
oder austauschbare Messzelle (1), eine Messzellenauf-
nahme (3) zur Aufnahme der Messzelle (1) und eine die 
Messzellenaufnahme (3, 3`), die in die Messzellenaufnahme 
(3, 3') einspannbaren oder eingespannten Messzelle (1) und 
einem Sensor (5, 5') zur Messung zur Messung mindestens 
einer Messgröße eines in der Messkammer (7) befindlichen 
oder durch die Messkammer (7) der Messzelle (1) hin-
durchströmenden Mediums umfassende Messvorrichtung 
(100, 200) beschrieben. Die Messzelle (1) umfasst eine 
von dem Medium durchströmbare oder mit einem Medium 
befüllbare Messkammer (7) und ein Federsystem mit dem 
die Messzelle (1) in mindestens einer auf eine Messkam-
merachse (L) der Messkammer (7) bezogenen Einspann-
richtung in der Messzellenaufnahme (3, 3') einspannbar ist. 



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Messzelle zur Auf-
nahme eines Mediums, eine Messzellenaufnahme 
zur Aufnahme der Messzelle und eine Messvorrich-
tung mit einer in eine Messzellenaufnahme einsetz-
baren oder eingesetzten Messzelle und einem Sen-
sor zur Messung mindestens einer Messgröße eines 
in der Messzelle befindlichen oder durch die Mess-
zelle hindurch strömenden Mediums.

[0002] Messzellen, wie z.B. Durchflusszellen, wer-
den in einer Vielzahl verschiedener Anwendungen 
in Messvorrichtungen zur Messung mindestens 
einer Messgröße eines in der Messzelle befindlichen 
oder durch die Messzelle hindurch strömenden 
Mediums verwendet.

[0003] Ein Beispiel einer solchen Messvorrichtung 
mit einer als Durchflusszelle Z ausgebildeten Mess-
zelle und einem Sensor ist in Fig. 1 dargestellt. Die 
dargestellte Durchflusszelle weist zwei in deren 
einander gegenüberliegenden Außenwände einge-
setzte Fenster F auf, durch die hindurch optische 
Messungen von Messgrößen des durch die Durch-
flusszelle Z hindurch strömenden Mediums mittels 
des hier als optischer Sensor ausgebildeten Sensors 
ausführbar sind. Der in Fig. 1 dargestellte Sensor 
umfasst eine Sendeeinrichtung S, wie z.B. eine Licht-
quelle, mittels der Sendestrahlung durch eines der 
Fenster F in eine Messkammer der Durchflusszelle 
Z hinein gesendet wird, und eine Messeinrichtung 
M, die aus einer Wechselwirkung der Sendestrah-
lung entlang eines durch das in der Messkammer 
befindliche Medium hindurch verlaufenden optischen 
Pfads P resultierende, aus dem gegenüberliegenden 
Fenster F austretende Messstrahlung empfängt. 
Anhand der Messtrahlung wird mittels einer in der 
Messeinrichtung M integrierten oder daran ange-
schlossenen Auswertungseinrichtung ein Messer-
gebnis m mindestens einer Messgröße des Mediums 
bestimmt und zur Verfügung gestellt.

[0004] Mit optischen Sensoren können je nach Art 
des Sensors und/oder der Wechselwirkung, wie 
z.B. Absorption, Reflexion, Streuung oder Fluores-
zenz, unterschiedliche Messgrößen gemessen wer-
den. Aus dem Stand der Technik bekannte Beispiele 
umfassen Trübungssensoren zur Messung einer 
Trübung des Medium, Sensoren zur Messung einer 
im Medium enthaltenen Feststoffkonzentration, Fluo-
reszenzsensoren, und Absorptionssensoren, wie 
z.B. Sensoren zur Messung eines spektralen 
Absorptionskoeffizienten oder einer Konzentration 
eines im Medium enthaltenden Analyten.

[0005] Um mit Messvorrichtungen der in Fig. 1 dar-
gestellten Art in reproduzierbarer Weise möglichst 
genaue Messergebnisse zu erzielen, ist eine präzise 
und mechanisch stabile räumliche Positionierung der 

Komponenten des Sensors, wie z.B. der Sendeein-
richtung S und der Messeinrichtung M, relativ einan-
der und zu der das Medium enthaltenden Messzelle 
erforderlich.

[0006] Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen, wie 
z.B. Anwendungen in der Biotechnologie, in denen 
aus hygienischen Gründen und/oder zur Vermeidung 
von Kontaminationen als Einweg-Messzellen zur ein-
maligen Verwendung ausgebildete Messzellen (Sin-
gle Use) eingesetzt werden. Dadurch ergibt sich die 
Anforderung einer möglichst kostengünstigen Her-
stellbarkeit und einer möglichst einfachen Handhab-
barkeit und Austauschbarkeit dieser Messzellen.

[0007] In der WO2012/062829 A1 ist eine Messvor-
richtung beschrieben, bei der eine austauschbare 
Einweg-Durchflusszelle in einem Innenraum eines 
Gehäuses angeordnet ist, das zwei jeweils zur Ein-
weg-Durchflusszelle hin offene, lösbar durch meh-
rere Bolzenschrauben miteinander verbundene Geh-
äusehälften umfasst. Die Messvorrichtung umfasst 
einen UV-Sensor, der eine lösbar an einer der Geh-
äusehälften befestigte Lichtquellen-Baugruppe und 
eine lösbar auf an der anderen Gehäusehälfte befes-
tigte Detektor-Baugruppe aufweist.

[0008] Nachteilig ist hier jedoch, dass die beiden 
Gehäusehälften und die Messzelle drei unabhängig 
voneinander bewegliche Teile bilden, die von Hand 
passgenau zusammengesetzt werden müssen. Das 
erfordert ein gewisses Maß an Fingerspitzengefühl. 
Letzteres ist insb. dann problematisch, wenn der 
Zusammenbau z.B. unter Reinraumbedingungen 
von Bedienpersonal ausgeführt werden muss, das 
Handschuhe und/oder Schutzkleidung trägt. Außer-
dem müssen die beiden Gehäusehälften durch meh-
rere Bolzenschrauben miteinander verbunden wer-
den. Das ist zeitaufwendig und erfordert die 
Verwendung eines Werkzeugs.

[0009] Es ist eine Aufgabe der Erfindung eine mög-
lichst kostengünstig herstellbare Messzelle anzuge-
ben, die auf einfachere Weise handhabbar, einsetz-
bar und/oder austauschbar ist.

[0010] Hierzu umfasst die Erfindung eine Messzelle, 
mit
einer von einem Medium durchströmbaren oder mit 
einem Medium befüllbaren Messkammer, und
einem als Bestandteil der Messzelle ausgebildeten 
Federsystem, insb. einem mindestens eine Feder 
umfassenden Federsystem, mit dem die Messzelle 
in mindestens einer auf eine Messkammerachse 
der Messkammer bezogenen Einspannrichtung in 
einer Messzellenaufnahme einspannbar ist.

[0011] Die Messzelle bietet den Vorteil, dass sie auf-
grund des als Bestandteil, insb. als integraler 
Bestandteil, der Messzelle ausgebildeten Federsys-
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tems am Einsatzort auf sehr einfache Weise in die 
Messzellenaufnahme einspannbar ist. Hierzu kann 
ohne Weiteres eine Einspannvorrichtung eingesetzt 
werden, die ohne Werkzeug bedienbar ist. Die Mess-
zelle kann somit insb. auch von Bedienpersonal ein-
gespannt und/oder ausgetauscht werden, das Hand-
schuhe und/oder Schutzkleidung trägt. Das 
Federsystem bietet den Vorteil, dass es insb. auch 
bei ggfs. auftretenden Vibrationen, Schlägen und/o-
der Temperaturwechseln eine robuste und exakte 
Positionierung der eingespannten Messzelle bewirkt. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass durch die Ein-
spannung der Messzelle zugleich auch eine exakte 
und mechanisch stabile Positionierung der Mess-
kammer der Messzelle relativ zu der oder jeder auf 
der Außenseite der Messzellenaufnahme montierba-
ren oder montierten Komponente eines Sensors zur 
Messung mindestens einer Messgröße eines in der 
Messkammer befindlichen oder durch die Messkam-
mer hindurchströmenden Mediums bewirkt werden 
kann.

[0012] Eine erste Weiterbildung besteht darin, dass 
das Federsystem:

mindestens eine jeweils durch eine von der 
Messzellenaufnahme von außen darauf ausüb-
bare Einspannkraft spannbare Feder umfasst, 
durch die die Messzelle in der Messzellenauf-
nahme einspannbar ist,

mindestens eine jeweils als Transversal-Feder 
ausgebildete Feder umfasst, mittels der die 
Messzelle in einer senkrecht zur Messkammer-
achse verlaufenden, transversalen Einspann-
richtung in der Messzellenaufnahme einspann-
bar ist, und/oder

mindestens eine jeweils als Axial-Feder ausge-
bildet Feder umfasst, mittels der die Messzelle 
in einer parallel zur Messkammerachse verlauf-
enden, axialen Einspannrichtung in der Mess-
zellenaufnahme einspannbar ist.

[0013] Eine Weiterbildung der ersten Weiterbildung 
besteht darin, dass die Feder, mindestens eine der 
Federn oder jede Feder jeweils als im Wesentlichen 
stabförmiges Federelement ausgebildet ist, das 
einen mit einem starren Bereich eines Messzellen-
körpers der Messzelle verbundenen Endbereich 
und einen daran anschließenden, durch die von 
außen auf die jeweilige Feder ausübbare Einspann-
kraft spannbaren Federbereich umfasst, wobei der 
Federbereich insb. stabförmig und/oder durch einen 
flexiblen Bereich des Messzellenkörpers gebildet ist.

[0014] Eine Weiterbildung der letztgenannten Wei-
terbildung besteht darin, dass:

a) der Federbereich der, mindestens einer oder 
jeder als Transversal-Feder ausgebildeten 
Feder jeweils:

a1) einen durch die von außen auf die jeweilige 
Feder ausübbare Einspannkraft in transversaler 
Richtung auslenkbaren, dem mit der Messzelle 
verbundenen Endbereich gegenüberliegenden 
Endbereich aufweist, und

a2) sich in senkrecht zur Messkammerachse 
verlaufenden Richtung erstreckt und/oder derart 
ausgerichtet ist, dass dessen dem mit dem star-
ren Bereich des Messzellenkörpers verbunde-
nen Endbereich gegenüberliegender Endbe-
reich im entspannten Zustand der jeweiligen 
Feder in transversaler Richtung nach außen 
vorsteht, und /oder

b) der Federbereich der, mindestens einer oder 
jeder als Axial-Feder ausgebildeten Feder 
jeweils einen durch die von außen auf die jewei-
lige Feder ausübbare Einspannkraft in axialer 
Richtung auslenkbaren, dem mit dem starren 
Bereich des Messzellenkörpers verbundenen 
Endbereich gegenüberliegenden Endbereich 
umfasst, 
wobei der Federbereich:

b1) derart ausgerichtet ist, dass dessen aus-
lenkbarer Endbereich im entspannten Zustand 
der jeweiligen Feder in von der Messkammer 
abgewandter, parallel zur Messkammerachse 
verlaufender Richtung nach außen vorsteht, 
oder

b2) derart ausgebildet ist, dass sich der Feder-
bereich im entspannten Zustand der jeweiligen 
Feder in einer senkrecht zur Messkammer-
achse verlaufenden Richtung erstreckt, und 
der auslenkbare Endbereich einen Vorsprung 
aufweist, der in parallel zur Messkammerachse 
von der Messkammer abgewandter Richtung 
nach außen vorsteht.

[0015] Eine zweite Weiterbildung besteht darin, 
dass
zwei einander entlang der Messkammerachse 
gegenüberliegenden Endbereiche einer die Mess-
kammer zumindest abschnittweise außenseitlich 
umgebenden Messkammerwandung jeweils außen-
seitlich allseitig von einer sich senkrecht zur Mess-
kammerachse radial nach außen erstreckenden 
Endplatte umgeben sind, und
mindestens eine oder jede Feder des Federsystems 
jeweils durch einen Randbereich eines äußeren 
Randes einer der Endplatten gebildet ist.

[0016] Eine Weiterbildung der zweiten Weiterbil-
dung besteht darin, dass
jede Endplatte jeweils vier in einem Viereck oder in 
einem Rechteck angeordnete äußere Ränder 
umfasst,
mindestens eine der Endplatten oder jede Endplatte 
jeweils derart ausgebildet, dass:
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ein erster Rand und/oder ein dem ersten Rand 
gegenüberliegender zweiter Rand der jeweili-
gen Endplatte jeweils eine oder zwei einander 
gegenüberliegend angeordnete als Transver-
sal-Federn ausgebildete Federn des Federsys-
tems umfasst, mittels der die Messzelle in senk-
recht zur Messkammerachse verlaufender 
Richtung in der Messzellenaufnahme einspann-
bar ist, und/oder

ein dritter Rand und/oder ein dem dritten Rand 
gegenüberliegender vierter Rand der jeweiligen 
Endplatte jeweils eine oder zwei einander 
gegenüberliegend angeordnete, als Axial- 
Federn ausgebildete Federn des Federsystems 
umfasst, mittels der die Messzelle in parallel zur 
Messkammerachse verlaufender Richtung in 
der Messzellenaufnahme einspannbar ist. 

[0017] Eine dritte Weiterbildung besteht darin, dass 
die auf einer im in die Messzellenaufnahme einge-
setzten Zustand einem Basiselement der Messzel-
lenaufnahme zugewandten Außenseite verteilt ange-
ordnete Steckverbinder-Elemente, insb. als 
Passstifte oder als Ausnehmungen ausgebildete 
Steckverbinder-Elemente, umfasst, die derart ausge-
bildet und angeordnet sind, dass sie beim Einsetzen 
der Messzelle in die Messzellenaufnahme in einer für 
die Messzelle vorgegebenen Position formschlüssig 
in hierzu komplementäre, auf einer Innenseite des 
Basiselements verteilt angeordnete Steckverbinder- 
Elemente des Basiselements eingreifen.

[0018] Eine vierte Weiterbildung besteht darin, dass 
die Messzelle:

als Durchflusszelle und/oder als Einweg-Mess-
zelle ausgebildet ist,

einen aus einem Kunststoff und/oder aus einem 
sterilisierbaren Material gefertigten Messzellen-
körper aufweist,

einen als Spritzgussteil ausgebildeten und/oder 
die Messzelle bildenden Messzellenkörper 
umfasst, und/oder

einen einteiligen, das Federsystem umfassen-
den Messzellenkörper umfasst.

[0019] Des Weiteren umfasst die Erfindung eine 
Messzellenaufnahme zur Aufnahme einer erfin-
dungsgemäßen Messzelle, mit
einem durch zwei einander gegenüberliegend ange-
ordnete Seitenelemente und ein Basiselement der 
Messzellenaufnahme begrenzten Hohlraum, in den 
die Messzelle durch eine dem Basiselement gegen-
überliegenden Öffnung der Messzellenaufnahme 
hindurch derart einsetzbar oder eingesetzt ist, dass 
die Messkammerachse der Messzelle bei in die 
Messzellenaufnahme eingesetzter Messzelle paral-
lel zu einer durch beide Seitenelemente hindurch 
verlaufenden Geraden verläuft, und

einer Einspannvorrichtung, die dazu ausgebildet ist, 
eine Einspannkraft auf das Federsystem der in die 
Messzellenaufnahme eingesetzten oder einge-
spannten Messzelle auszuüben.

[0020] Eine erste Weiterbildung der Messzellenauf-
nahme besteht darin, dass die Einspannvorrichtung 
eine Transversal-Spannvorrichtung umfasst, die ein 
Spannelement und ein durch das Basiselement 
gebildetes Gegenlager umfasst, und das Spannele-
ment derart ausgebildet ist, dass es:

in eine Ausgangsposition verbringbar ist, in der 
das Spannelement die Öffnung derart freigibt, 
dass die Messzelle durch die Öffnung in die 
Messzellenaufnahme einsetzbar ist, und

in eine Spannposition verbringbar und in der 
Spannposition derart fixierbar ist, dass das 
Spannelement eine Einspannkraft auf die, min-
destens eine oder jede als Transversal-Feder 
ausgebildete Feder der in der Messzellenauf-
nahme angeordneten Messzelle ausübt, durch 
die die Messzelle zwischen dem Spannelement 
und dem Basiselement eingespannt ist.

[0021] Eine Weiterbildung der letztgenannten Wei-
terbildung besteht darin, dass:

a) ein Endbereich des Spannelements über ein 
Scharnier drehbar mit einem ersten der beiden 
Seitenelemente verbunden ist und ein vom 
Scharnier abgewandter Endbereich des Span-
nelements durch Befestigungsmittel, insb. 
durch eine mechanische Rastvorrichtung, 
durch ein Verschlusssystem, durch ein Verrie-
gelungssystem oder durch eine durch das 
Spannelement hindurch in das zweite Seiten-
element einschraubbare Schraube, insb. eine 
mit einem auf einer Außenseite des Spannele-
ments angeordneten Drehknopf ausgestattete 
Schraube, in lösbarer Weise an dem zweiten 
Seitenelement befestigbar oder befestigt ist, 
oder

b) das Spannelement zwei einander gegenüber-
liegende Endbereiche aufweist, die durch 
Befestigungsmittel auf den von dem Basisele-
ment abgewandten Stirnseiten der Seitenele-
mente lösbar befestigbar oder befestigt sind,

wobei die Befestigungsmittel insb. mechanische 
Rastvorrichtungen, ein Verschlusssystem, ein Verrie-
gelungssystem oder jeweils durch das Spannele-
ment hindurch in eines der Seitenelemente ein-
schraubbare Schrauben umfassen, oder die 
Befestigungsmittel insb. mindestens zwei an den bei-
den einander gegenüberliegenden Endbereichen 
des Spannelements angeordnete Vorrichtungen 
umfassen, die sich insb. selbsttätig, insb. form- 
und/oder kraftschlüssig, mit hierzu komplementären, 
an den beiden Seitenelementen vorgesehenen Vor-
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richtungen verbinden, wenn das Spannelement in 
die Spannposition verbracht wird.

[0022] Eine zweite Weiterbildung der Messzellen-
aufnahme besteht darin, dass
die Einspannvorrichtung eine durch die beiden Sei-
tenelemente gebildete Axial-Spannvorrichtung 
umfasst, und
ein Abstand der beiden Seitenelemente voneinander 
derart bemessen ist, dass die Seitenelemente eine 
parallel zur Messkammerachse von außen auf die, 
mindestens eine oder jede als Axial-Feder ausgebil-
dete Feder der in die Messzellenaufnahme einge-
setzten Messzelle ausüben.

[0023] Des Weiteren umfasst die Erfindung eine 
Messvorrichtung mit einer erfindungsgemäßen 
Messzellenaufnahme, einer in die Messzellenauf-
nahme einspannbaren oder eingespannten erfin-
dungsgemäßen Messzelle und einem Sensor zur 
Messung zur Messung mindestens einer Messgröße 
eines in der Messkammer befindlichen oder durch 
die Messkammer der Messzelle hindurchströmen-
den Mediums.

[0024] Eine erste Variante der Messvorrichtung 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie:

a) derart ausgebildet ist, dass der Sensor eine 
Ausnehmung umfasst, in die die Messzellenauf-
nahme einsetzbar oder eingesetzt ist, oder

b) als Sensor ausgebildet ist, wobei: 

der Sensor die Messzellenaufnahme umfasst,

der Sensor eine Ausnehmung zur Aufnahme der 
Messzelle aufweist, in der die Messzelle mittels 
der Einspannvorrichtung einspannbar oder ein-
gespannt ist, und/oder

die Seitenelemente und das Basiselement der 
Messzellenaufnahme jeweils durch einen Geh-
äusebereich eines Sensorgehäuses des Sen-
sors gebildet sind.

[0025] Eine zweite Variante der Messvorrichtung 
besteht darin, dass:

der Sensor eine erste und/oder eine zweite 
jeweils auf einer Außenseite eines der beiden 
Seitenelemente befestigbare oder befestigte 
Komponente umfasst,

das oder jedes Seitenelement auf dessen 
Außenseite jeweils eine Befestigungsvorrich-
tung, insb. einen Gewindestutzen, zur Befesti-
gung der ersten oder der zweiten Komponente 
des Sensors aufweist,

die erste Komponente eine Sendeeinrichtung 
umfasst und dazu ausgebildet ist, Sendestrah-
lung durch eine in dem Seitenelement, auf dem 
die erste Komponente montierbar oder montiert 

ist, vorgesehene Öffnung und eine transparente 
Außenwand der Messkammer oder ein in eine 
Außenwand der Messkammer eingesetztes 
Fenster hindurch in die Messkammer zu sen-
den, und/oder

die zweite Komponente eine Messeinrichtung 
umfasst und dazu ausgebildet ist, eine durch 
eine transparente Außenwand der Messkam-
mer oder ein in eine Außenwand der Messkam-
mer eingesetztes Fenster aus der Messkammer 
austretende Messstrahlung durch eine in dem 
Seitenelement, auf dem die zweite Komponente 
montierbar oder montiert ist, vorgesehene Öff-
nung hindurch zu empfangen und ein von der 
oder jeder Messgröße abhängiges Messsignal 
zu bestimmen und zur Verfügung zu stellen,

wobei die Messeinrichtung insb. einen Detektor 
umfasst, und/oder insb. dazu ausgebildet ist, 
das Messsignal einer in der Messeinrichtung 
integrierten oder an die Messeinrichtung ange-
schlossenen Auswertungseinrichtung zur Verfü-
gung zu stellen, die anhand des Messsignals ein 
Messergebnis der Messgröße(n) bestimmt und 
über eine daran angeschlossene Schnittstelle 
anzeigt, in Form von Messwerten, in Form von 
Messsignalen und/oder auf andere Weise aus-
gibt und/oder in auslesbarer Form zur Verfü-
gung stellt.

[0026] Eine Weiterbildung der Messvorrichtung 
besteht darin, dass:

der Sensor als optischer Sensor, als Trübungs-
sensor zur Messung einer Trübung des 
Mediums, als Sensor zur Messung einer im 
Medium enthaltenen Feststoffkonzentration, 
als Fluoreszenzsensor, oder als Absorptions-
sensor, insb. als Sensor zur Messung eines 
spektralen Absorptionskoeffizienten oder einer 
Konzentration eines im Medium enthaltenden 
Analyten, ausgebildet ist,

ein mit der Messkammer verbundener Einlass 
und/oder ein mit der Messkammer verbundener 
Auslass der Messzelle jeweils eine Anschluss-
vorrichtung oder eine als Anschlussgewinde 
ausgebildete Anschlussvorrichtung umfasst, an 
die ein aus einer Gruppe von Prozessanschlüs-
sen unterschiedlicher Ausgestaltung auswähl-
barer Prozessanschluss anschließbar ist, 
und/oder

die Messzellenaufnahme eine Befestigungsvor-
richtung zur Befestigung der Messzellenauf-
nahme an einem Einsatzort aufweist, wobei die 
Befestigungsvorrichtung insb. durch das Basis-
element hindurch verlaufende Bohrungen zur 
Aufnahme von Befestigungsschrauben 
umfasst, mittels der das Basiselement auf 
einem am Einsatzort vorgesehenen Träger 
befestigbar ist.
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[0027] Die Erfindung und deren Vorteile werden nun 
anhand der Figuren der Zeichnung, in denen ein 
Ausführungsbeispiel dargestellt ist, näher erläutert. 
Gleiche Elemente sind in den Figuren mit den glei-
chen Bezugszeichen versehen.

Fig. 1 zeigt: eine Messvorrichtung mit einer 
Durchflusszelle und einem Sensor;

Fig. 2 zeigt: eine Ansicht einer Messzelle;

Fig. 3 zeigt: eine teilweise geschnittene Ansicht 
einer Messzellenaufnahme, in die die Messzelle 
von Fig. 2 eingesetzt ist;

Fig. 4 zeigt: eine Messvorrichtung mit einer in 
eine Messzellenaufnahme eingespannten 
Messzelle und einem Sensor;

Fig. 5 zeigt: eine als Sensor ausgebildete Mess-
vorrichtung; und

Fig. 6 zeigt: eine Explosionsdarstellung der 
Messzelle von Fig. 2 und einem Basiselement 
der Messzellenaufnahme von Fig. 3.

[0028] Die Erfindung umfasst eine Messzelle 1, eine 
Messzellenaufnahme 3, sowie eine Messvorrichtung 
100 zur Messung mindestens einer Messgröße eines 
Mediums, die die Messzelle 1, die Messzellenauf-
nahme 3 und einen Sensor 5 umfasst. Fig. 2 zeigt 
eine Ansicht eines Ausführungsbeispiels der Mess-
zelle 1. Fig. 3 zeigt eine teilweise geschnittene 
Ansicht eines Ausführungsbeispiels der Messzellen-
aufnahme 3, in die die in Fig. 2 dargestellte Mess-
zelle 1 eingesetzt ist.

[0029] Die Messzelle 1 umfasst eine von einem 
Medium durchströmbare oder mit einem Medium 
befüllbare Messkammer 7. Die in Fig. 2 als Beispiel 
dargestellte Messzelle 1 ist als vom Medium durch-
strömbare Durchflusszelle ausgebildet. Hierzu 
umfasst sie einen Einlass 9 und einen Auslass 11. 
An den Einlass 9 ist eine in den Figuren nicht darge-
stellte Zuleitung anschließbar, über die das Medium 
1 der Messkammer 7 zuführbar ist. An den Auslass 
11 ist eine in den Figuren nicht dargestellte Ableitung 
anschließbar, über die das Medium 1 aus der Mess-
kammer 7 abführbar ist. Alternativ kann die Mess-
zelle aber auch als Küvette ausgebildet sein, deren 
Messkammer durch einen mit einer Probe des 
Mediums befüllbaren Küvetten-Innenraum gebildet 
ist.

[0030] Die Messzelle 1 weist eine durch die Mess-
kammer 7 hindurch verlaufende Messkammerachse 
L auf. In Verbindung mit Messzellen 1 zur Durchfüh-
rung optischer Messungen mindestens einer Mess-
größe eines in der Messzelle 1 befindlichen oder 
durch die Messzelle 1 hindurchströmenden Medien 
entspricht die Messkammerachse L z.B. dem zuvor 
anhand der in Fig. 1 dargestellten Messvorrichtung 
beschriebenen, durch dort durch die Messkammer 

der Messzelle Z hindurch verlaufenden optischen 
Pfad P.

[0031] Die Messzelle 1 ist als eine in eine Messzel-
lenaufnahme, wie z.B. die in Fig. 3 dargestellte 
Messzellenaufnahme 3, einsetzbare und in der 
Messzellenaufnahme 3 einspannbare Einheit ausge-
bildet. Hierzu umfasst die Messzelle 1 ein Federsys-
tem, mit dem die Messzelle 1 in mindestens einer auf 
die Messkammerachse L der Messkammer 7 bezo-
genen Einspannrichtung in der Messzellenaufnahme 
3 einspannbar ist.

[0032] Das Federsystem umfasst vorzugsweise 
mindestens eine, jeweils durch eine von der Mess-
zellenaufnahme 3 von außen darauf ausübbare Ein-
spannkraft spannbare Feder 13, 15, durch die Mess-
zelle 1 in der Messzellenaufnahme 3 einspannbar ist.

[0033] Das Federsystem kann auf unterschiedliche 
Weise ausgebildet sein. Eine hier als Beispiel darge-
stellte Ausführungsform besteht darin, dass das 
Federsystem mindestens eine als Transversal- 
Feder ausgebildete Feder 13 umfasst, mittels der 
die Messzelle 1 in einer senkrecht zur Messkammer-
achse L verlaufenden, transversalen Einspannrich-
tung in der Messzellenaufnahme 3 einspannbar ist. 
Dabei ist die bzw. jede als Transversal-Feder ausge-
bildete Feder 13 z.B. jeweils derart ausgebildet, dass 
sie durch eine senkrecht zu Messkammerachse L 
von außen durch die Messzellenaufnahme 3 darauf 
ausübbare Einspannkraft spannbar ist.

[0034] Alternativ oder zusätzlich zu der mindestens 
einen Transversal-Feder umfasst das Federsystem 
z.B. mindestens eine als Axial-Feder ausgebildete 
Feder 15, mittels der die Messzelle 1 in einer parallel 
zur Messkammerachse L verlaufenden, axialen Ein-
spannrichtung in der Messzellenaufnahme 3 ein-
spannbar ist. Dabei ist die bzw. jede als Axial-Feder 
ausgebildete Feder 15 z.B. derart ausgebildet, dass 
sie durch eine parallel zur Messkammerachse L 
durch die Messzellenaufnahme 3 von außen darauf 
ausübbare Einspannkraft spannbar ist.

[0035] Die in Fig. 3 dargestellte Messzellenauf-
nahme 3 weist einen durch zwei einander gegen-
überliegend angeordnete Seitenelemente 17 und 
ein Basiselement 19 der Messzellenaufnahme 3 
begrenzten Hohlraum auf, in den die Messzelle 1 
durch eine dem Basiselement 17 gegenüberliegen-
den Öffnung 21 der Messzellenaufnahme 3 hindurch 
einsetzbar oder eingesetzt ist. Dabei ist die Mess-
zelle 1 und/oder die Messzellenaufnahme 3 vorzugs-
weise derart ausgebildet, dass die Messkammer-
achse L bei in die Messzellenaufnahme 3 
eingesetzter Messzelle 1 parallel zu einer durch 
beide Seitenelemente 17 hindurch verlaufenden 
Geraden verläuft.
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[0036] Des Weiteren umfasst die Messzellenauf-
nahme 3 eine Einspannvorrichtung, die dazu ausge-
bildet ist, eine Einspannkraft auf die oder jede Feder 
13, 15 des Federsystems der in die Messzellenauf-
nahme 3 eingesetzten oder eingespannten Mess-
zelle 1 auszuüben.

[0037] Die Einspannvorrichtung kann je nach Aus-
gestaltung des Federsystems unterschiedlich ausge-
bildet sein. So kann die Einspannvorrichtung z.B. 
eine Transversal-Spannvorrichtung zur Einspannung 
der, mindestens einer oder jeder als Transversal- 
Feder ausgebildeten Feder 13 des Federsystems, 
und/oder eine Axial-Spannvorrichtung zur Einspan-
nung der, mindestens einer oder jeder als Axial- 
Feder ausgebildeten Feder 15 des Federsystems 
umfassen.

[0038] In dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
beispiel umfasst die Transversal-Spannvorrichtung 
ein Spannelement 23 und ein durch das Basisele-
ment 19 gebildetes Gegenlager. Das Spannelement 
23 ist derart ausgebildet, dass es in eine Ausgangs-
position verbringbar ist, in der das Spannelement 23 
die Öffnung 21 derart freigibt, dass die Messzelle 1 
durch die Öffnung 21 in die Messzellenaufnahme 3 
einsetzbar ist. Zusätzlich ist das Spannelement 23 
derart ausgebildet, dass es in eine Spannposition 
verbringbar und in der Spannposition derart fixierbar 
ist, dass das Spannelement 23 eine in der Messkam-
mer 7 zugewandter Richtung wirkende Einspannkraft 
auf die, mindestens eine oder jede als Transversal- 
Feder ausgebildete Feder 13 der in der Messzellen-
aufnahme 3 angeordneten Messzelle 1 ausübt, 
durch die Messzelle 1 in transversaler Richtung zwi-
schen dem Spannelement 23 und dem Basiselement 
19 eingespannt ist.

[0039] Als Axial-Spannvorrichtung eignet sich z.B. 
eine durch die beiden Seitenelemente 17 gebildete 
Vorrichtung. Bei diesem in Fig. 3 dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist ein Abstand der beiden Seiten-
elemente 17 voneinander derart bemessen, dass 
die Seitenelemente 17 eine parallel zur Messkam-
merachse L von außen auf die, mindestens eine 
oder jede als Axial-Feder ausgebildete Feder 15 der 
in die Messzellenaufnahme 3 eingesetzten Mess-
zelle 1 ausüben. Diese Ausführungsform bietet den 
Vorteil, dass die axiale Einspannung durch die ohne-
hin vorhandenen Seitenelemente 17 bewirkt wird 
und somit zur axialen Einspannung der Messzelle 1 
keine zusätzlichen Bauteile und/oder Spannele-
mente benötigt werden. Ein weiterer Vorteil besteht 
darin, dass die axiale Einspannung beim Einsetzen 
der Messzelle 1 in die Messzellenaufnahme automa-
tisch erfolgt, ohne dass hierzu ein separater Arbeits-
schritt durchgeführt werden muss.

[0040] Alternativ kann anstelle der hier dargestellten 
Transversal-Spannvorrichtung und/oder der hier dar-

gestellten Axial-Spannvorrichtung aber auch min-
destens eine auf andere Weise ausgebildete Spann-
vorrichtung eingesetzt werden, die dazu ausgebildet 
ist im Zusammenwirken mit dem Federsystem die 
Einspannung der Messzelle 1 in der Messzellenauf-
nahme 3 in mindestens einer Einspannrichtung zu 
bewirken.

[0041] Fig. 4 zeigt eine Schnittzeichnung eines Aus-
führungsbeispiels einer Messvorrichtung 100, die die 
Messzelle 1, die Messzellenaufnahme 3 und den 
Sensor 5 zur Messung mindestens einer Messgröße 
eines in der Messkammer 7 der Messzelle 1 befind-
lichen oder durch die Messkammer 7 hindurchström-
enden Mediums umfasst.

[0042] Als Sensor 5 eignen sich insb. aus dem 
Stand der Technik bekannte Sensoren. Insoweit ist 
der Sensor 5 z.B. als optischer Sensor, als Trübungs-
sensor zur Messung einer Trübung des Mediums, als 
Sensor zur Messung einer im Medium enthaltenen 
Feststoffkonzentration, als Fluoreszenzsensor, oder 
als Absorptionssensor, z.B. als Sensor zur Messung 
eines spektralen Absorptionskoeffizienten oder einer 
Konzentration eines im Medium enthaltenden Analy-
ten, ausgebildet.

[0043] Wie in Fig. 4 dargestellt, umfasst der Sensor 
5 z.B. mindestens eine, jeweils auf einer Außenseite 
eines der beiden Seitenelemente 17 befestigbare 
oder befestigte Komponente 5a, 5b. Wie in Fig. 3 
dargestellt weist das oder jedes Seitenelement 17 
hierzu auf dessen Außenseite jeweils eine Befesti-
gungsvorrichtung 25, wie z.B. einen Gewindestut-
zen, auf, mit der eine hierzu komplementäre Befesti-
gungsvorrichtung der auf dem jeweiligen 
Seitenelement 17 montierbaren oder montierten 
Komponente 5a, 5b des Sensors 5 verbindbar oder 
verbunden ist.

[0044] Der in Fig. 4 als Beispiel dargestellte Sensor 
5 umfasst eine auf der Außenseite eines der Seiten-
elemente 17 montierte oder montierbare erste Kom-
ponente 5a, die eine Sendeeinrichtung 27 umfasst, 
und eine auf der Außenseite des gegenüberliegen-
den Seitenelements 17 montierte oder montierbare 
zweite Komponente 5b, die eine Messeinrichtung 
29 umfasst.

[0045] Die als Beispiel dargestellte Sendeeinrich-
tung 27 umfasst z.B. mindestens eine Strahlungs-
quelle, insb. eine Lichtquelle, eine UV-Lichtquelle, 
eine IR-Lichtquelle und/oder eine Leuchtdiode, und 
ist dazu ausgebildet, Sendestrahlung durch eine in 
dem Seitenelement 17, auf dem die erste Kompo-
nente 5a montierbar oder montiert ist, vorgesehene 
Öffnung 31 hindurch in die Messkammer 7 zu sen-
den.
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[0046] Die als Beispiel dargestellte Messeinrichtung 
29 umfasst z.B. einen Detektor 33, und ist dazu aus-
gebildet, aus einer Wechselwirkung der Sendestrah-
lung entlang eines durch das in der Messkammer 7 
befindliche Medium hindurch verlaufenden optischen 
Pfads P resultierende, aus der Messzelle 1 durch 
eine in dem Seitenelement 17, auf dem die zweite 
Komponente 5b montierbar oder montiert ist, vorge-
sehene Öffnung 31 hindurch austretende Messstrah-
lung zu empfangen und ein von der bzw. jeder Mess-
größe abhängiges Messsignal Id zu bestimmen und 
zur Verfügung zu stellen.

[0047] In Verbindung mit Sensoren 5, wie z.B. opti-
schen Sensoren, die Sendestrahlung in die Mess-
kammer 7 hinein senden und/oder aus der Mess-
kammer 7 austretende Messstrahlung empfangen, 
besteht je nach Art des Sensors zumindest eine 
oder jede der beiden entlang des parallel zur Mess-
kammerachse L verlaufenden optischen Pfads P 
einander gegenüberliegenden Außenwände der 
Messkammer 7 jeweils aus einem transparenten 
Material. Hierzu kann die Messzelle 1 insgesamt 
aus einem transparenten Material bestehen. Alterna-
tiv kann zumindest eine oder jede der beiden Außen-
wände der Messkammer 7 jeweils ein transparentes 
Fenster 35 eingesetzt sein.

[0048] Alternativ kann anstelle des in Fig. 4 darge-
stellten Sensors aber auch ein Sensor eingesetzt 
werden, der eine Komponente mit einem im Messbe-
trieb mit dem Medium in Kontakt stehenden Sensor-
element umfasst. In dem Fall ist bzw. wird diese 
Komponente auf der Außenseite eines der Seiten-
elemente 17 derart befestigt, dass das Sensorele-
ment durch eine in diesem Seitenelement 17 vorge-
sehene Öffnung und eine Öffnung der Messkammer 
7 hindurch mit dem in der Messkammer 7 befindli-
chen oder durch die Messkammer 7 hindurchström-
enden Medium in Kontakt steht. Dabei weist die 
Komponente vorzugsweise einen im montierten 
Zustand die Öffnung der Messkammer 7 verschließ-
enden Bereich auf.

[0049] Fig. 5 zeigt als Alternative eine als Sensor 5' 
ausgebildete Messvorrichtung 200. Die in Fig. 5 dar-
gestellte Messvorrichtung 200 unterscheidet sich 
von der in Fig. 4 dargestellten Messvorrichtung 100 
dadurch, dass die Messzellenaufnahme 3' als 
Bestandteil des Sensors 5' ausgebildet ist. Hierzu 
umfasst der Sensor 5' eine Ausnehmung 39 zur Auf-
nahme der Messzelle 1, in die die Messzelle 1 eins-
etzbar oder eingesetzt ist. In diese Ausnehmung 39 
ist die Messzelle 1 mittels der zuvor beschriebenen, 
hier ebenfalls als Bestandteil des Sensors 5' ausge-
bildeten Einspannvorrichtung einspannbar oder ein-
gespannt. Bei dieser Ausführungsform sind die Sei-
tenelemente 17 und das Basiselement 19 z.B. 
jeweils durch einen Gehäusebereich eines Sensor-
gehäuses 40 des Sensors 5' gebildet. Dabei weist 

auch hier mindestens eines der Seitenelemente 17 
jeweils eine Öffnung 31 auf, z.B. eine Öffnung 31 
durch die hindurch im Messbetrieb Sendestrahlung 
in die Messkammer 7 der in dem Sensor 5' einge-
spannten, in Fig. 5 nicht dargestellten Messzelle 1 
hinein gesendet oder aus der Messkammer 7 austre-
tende Messtrahlung empfangen wird. Optional kann 
in diese Öffnung(en) 31 ein Fenster eingesetzt sein. 
Abgesehen von den Unterschieden, die sich dadurch 
ergeben, dass die Messzellenaufnahme 3` hier als 
Bestandteil des Sensors 5' ausgebildet ist, sind die 
Messzelle 1, der Sensor 5' und die Messzellenauf-
nahme 3` z.B. jeweils analog oder identisch zu den 
anhand von Fig. 1 bis 4 beschriebenen Ausführungs-
formen ausgebildet und/oder weisen die anhand von 
Fig. 1 bis 4 beschriebenen Bestandteile und/oder 
Ausgestaltungen auf.

[0050] Eine alternative Ausgestaltung besteht in 
einer Abwandlung der in Fig. 5 dargestellten Mess-
vorrichtung 200, bei der die anhand von Fig. 3 
beschriebene, die Einspannvorrichtung umfassende 
Messzellenaufnahme 3 in eine analog zu der in Fig. 5 
dargestellten Ausnehmung 39 ausgebildeten Aus-
nehmung eines analog zu dem in Fig. 5 dargestellten 
Sensor 5' ausgebildeten Sensors einsetzbar oder 
eingesetzt ist.

[0051] Unabhängig davon ob die Messvorrichtung 
100, 200 als Sensor 5' ausgebildet ist oder den Sen-
sor 5 umfasst, kann der Sensor 5, 5' optional zusätz-
lich eine in der Messeinrichtung 29 integrierte oder 
an die Messeinrichtung 29 angeschlossene Auswer-
tungseinrichtung 37 umfassen, die ein Messergebnis 
m der Messgröße(n) anhand der vom Detektor 33 
ausgegebenen Messsignale Id bestimmt und über 
eine daran angeschlossene Schnittstelle 41 anzeigt, 
in Form von Messwerten, in Form von Messsignalen 
und/oder auf andere Weise ausgibt, und/oder in aus-
lesbarer Form zur Verfügung stellt.

[0052] Die Messzelle 1, die Messzellenaufnahme 3, 
3' und die Messvorrichtung 100, 200 weisen die 
zuvor genannten Vorteile auf. Dabei können einzelne 
Komponenten der Messzelle 1, der Messzellenauf-
nahme 3, 3' und/oder der Messvorrichtung 100, 200 
jeweils einzeln und/oder in Kombination miteinander 
einsetzbare Ausgestaltungen aufweisen.

[0053] So ist die Messzelle 1 z.B. als Durchfluss-
zelle und/oder als Einweg-Messzelle ausgebildet. 
Alternativ oder zusätzlich hierzu weist die Messzelle 
1 z.B. einen aus einem Kunststoff und/oder aus 
einem sterilisierbaren Material gefertigten Messzel-
lenkörper 43 auf. Der Messzellenkörper 43 ist z.B. 
als einteiliger Körper ausgebildet, der insb. zugleich 
auch das in dem Fall als integraler Bestandteil des 
Messzellenkörpers 43 ausgebildete Federsystem 
umfasst. Eine derzeit besonders bevorzugte Ausfüh-
rungsform sieht vor, dass die Messzelle 1 bzw. der 
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die Messzelle 1 bildende Messzellenkörper 43 als 
Spritzgussteil ausgebildet ist. Letzteres ist insb. in 
Verbindung mit als Einweg-Messzelle ausgebildeten 
und/oder verwendeten Messzellen 1 von Vorteil, da 
mit einer einzigen Spritzgußform große Stückzahlen 
von Messzellen 1 kostengünstig hergestellt werden 
können. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass auf 
diese Weise auch komplexe Federsysteme als integ-
raler Bestandteil der Messzelle 1 bzw. des als Spritz-
gussteils ausgebildeten Messzellenkörpers 43 sehr 
kostengünstig gefertigt werden können.

[0054] Alternativ oder zusätzlich hierzu kann das 
Federsystem auf unterschiedliche Weise ausgebildet 
sein. Eine Ausführungsform besteht darin, dass die 
Feder 13, 15, mindestens eine der Federn 13, 15 
oder jede Feder 13, 15 jeweils als im Wesentlichen 
stabförmiges Federelement ausgebildet ist, das 
einen mit einem starren Bereich des Messzellenkör-
pers 43 der Messzelle 1 verbundenen Endbereich 
13a, 15a und einen daran anschließenden, durch 
die von außen auf die jeweilige Feder 13, 15 ausüb-
bare Einspannkraft spannbaren, stabförmigen 
Federbereich 13b, 15b umfasst. Dabei ist jeder stab-
förmige Federbereich 13b, 15b z.B. jeweils als 
gerader oder als einfach oder mehrfach gekrümmter 
Bereich ausgebildet. Alternativ oder zusätzlich hierzu 
ist jeder spannbare Federbereich 13b, 15b z.B. 
jeweils durch einen flexiblen Bereich des Messzel-
lenkörpers 43 gebildet. Dabei ist die Flexibilität des 
jeweiligen Federbereichs 13b, 15b z.B. durch eine 
entsprechende Bemessung der Länge und/oder der 
Querschnittsfläche des jeweiligen Federbereichs 
13b, 15b innerhalb von durch das Material des Mess-
zellenkörpers 43 vorgegebener Grenzen einstellbar.

[0055] In dem in Fig. 2 gezeigten Ausführungsbei-
spiel weist der stabförmige Federbereich 13b, der, 
mindestens einer oder jeder als Transversal-Feder 
ausgebildeten Feder 13, jeweils z.B. einen dem mit 
dem starren Bereich des Messzellenkörpers 43 ver-
bundenen Endbereich13a gegenüberliegenden End-
bereich 13c auf, der durch die von außen in transver-
saler, d.h. senkrecht zur Messkammerachse L 
verlaufender Richtung auf die jeweilige Feder 13 
ausübbare Einspannkraft in transversaler Richtung 
auslenkbar ist. Hierzu kann sich der stabförmige 
Federbereich 13b der bzw. jeder dieser Transver-
sal-Feder(n) z.B. jeweils in einer senkrecht zur Mess-
kammerachse L verlaufenden Richtung erstrecken. 
Optional kann jeder auf diese Weise ausgebildete 
stabförmige Federbereich 13b zusätzlich derart aus-
gerichtet sein, dass dessen in transversaler Richtung 
auslenkbarer Endbereich 13 c im entspannten 
Zustand der jeweiligen Feder 13 in transversaler 
Richtung, d.h. in von der Messkammer 7 abgewand-
ter, senkrecht zur Messkammerachse L verlaufender 
Richtung, nach außen vorsteht.

[0056] Analog kann auch der stabförmige Federbe-
reich 15b der, mindestens einer oder jeder als Axial- 
Feder ausgebildeten Feder 15 z.B. jeweils einen 
durch die von außen in axialer Richtung, d.h. in paral-
lel zur Messkammerachse L verlaufender Richtung, 
darauf ausübbare axiale Einspannkraft in axialer 
Richtung auslenkbaren Endbereich 15c umfassen, 
der dem mit dem starren Bereich des Messzellenkör-
pers 43 verbundenen Endbereich 15a gegenüber-
liegt. Dabei ist jeder auf diese Weise ausgebildete 
stabförmige Federbereich 15b optional z.B. derart 
ausgerichtet, dass dessen auslenkbarer Endbereich 
15c im entspannten Zustand der jeweiligen Feder 15 
in axialer Richtung, d.h. in von der Messkammer 7 
abgewandter, parallel zur Messkammerachse L ver-
laufender Richtung, nach außen vorsteht. Fig. 2 und 
3 zeigen eine alternative Ausführungsform, bei der 
der stabförmige Federbereich 15b der, mindestens 
einer oder jeder als Axial-Feder ausgebildeten 
Feder 15, sich im entspannten Zustand der jeweili-
gen Feder 15 jeweils in einer senkrecht zur Mess-
kammerachse L verlaufenden Richtung erstreckt, 
und der in axialer Richtung auslenkbare Endbereich 
15c einen Vorsprung 45 aufweist, der in axialer, d.h. 
in parallel zur Messkammerachse L verlaufender 
Richtung, in von der Messkammer 7 abgewandter 
Richtung, nach außen vorsteht.

[0057] Das Federsystem kann je nach Ausgestal-
tung eine oder mehrere Federn 13, 15 umfassen, 
die je nach Ausgestaltung unterschiedlich angeord-
net sein können. In den Figuren ist eine Ausfüh-
rungsform dargestellt, bei der der Messzellenkörper 
43 eine die Messkammer 7 in axialer Richtung 
zumindest abschnittweise außenseitlich umgebende 
Messkammerwandung 47 umfasst, deren beiden 
entlang der Messkammerachse L gegenüberliegen-
den Endbereiche jeweils außenseitlich allseitig von 
einer sich senkrecht zur Messkammerachse L radial 
nach außen erstreckenden Endplatte 49 umgeben 
sind. Diese Endplatten 49 bieten den Vorteil, dass 
sie eine die Form des Messzellenkörpers 43 stabili-
sierende Wirkung haben.

[0058] Darüber hinaus bieten sie den Vorteil, dass 
mindestens eine oder jede Feder 13, 15 des Feder-
systems jeweils durch eine entsprechende Formge-
bung der Endplatten 49 realisiert werden kann. In 
dem Fall umfasst mindestens eine der beiden End-
platten 49 jeweils die oder mindestens eine der 
Federn 13, 15. Wie in Fig. 2 und 3 dargestellt, wird 
das z.B. dadurch erreicht, dass der stabförmige 
Federbereich 13b, 15b dieser Federn 13, 15 jeweils 
durch einen entsprechend geformten, äußeren 
Randbereich einer der beiden Endplatten 49 gebildet 
ist.

[0059] In dem in Fig. 2 dargestellten Beispiel 
umfasst jede Endplatte 49 jeweils vier in einem Vier-
eck oder in einem Rechteck angeordnete äußere 
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Ränder. Dabei ist mindestens eine der Endplatten 49 
oder jede Endplatte 49 jeweils derart ausgebildet, 
dass ein erster Rand und/oder ein dem ersten Rand 
gegenüberliegender zweiter Rand der jeweiligen 
Endplatte 49 jeweils eine oder zwei einander gegen-
überliegend angeordnete, jeweils durch einen Rand-
bereich des jeweiligen Randes gebildete, als Trans-
versal-Federn ausgebildete Federn 13 umfasst, 
mittels der die Messzelle 1 in senkrecht zur Mess-
kammerachse L verlaufender Richtung in der Mess-
zellenaufnahme 1 einspannbar ist. Alternativ oder 
zusätzlich ist mindestens eine der Endplatten 49 
oder jede Endplatte 49 jeweils derart ausgebildet, 
dass ein dritter Rand und/oder ein dem dritten Rand 
gegenüberliegender vierter Rand der jeweiligen End-
platte 49 jeweils eine oder zwei einander gegenüber-
liegend angeordnete, jeweils durch einen entspre-
chend geformten Randbereich des jeweiligen 
Randes gebildete, als Axial-Federn ausgebildete 
Federn 15 umfasst, mittels der die Messzelle 1 in 
parallel zur Messkammerachse L verlaufender Rich-
tung in der Messzellenaufnahme 3 einspannbar ist.

[0060] Eine alternativ oder zusätzlich zu den zuvor 
beschriebenen Ausgestaltungen einsetzbare Aus-
führungsform besteht darin, dass die Messzelle 1 
auf einer im in die Messzellenaufnahme 3, 3' einge-
setzten Zustand dem Basiselement 19 der Messzel-
lenaufnahme 3, 3' zugewandten Außenseite verteilt 
angeordnete Steckverbinder-Elemente 51, insb. als 
Passstifte oder als Ausnehmungen ausgebildete 
Steckverbinder-Elemente, umfasst, die beim Einset-
zen der Messzelle 1 in die Messzellenaufnahme 3, 3' 
in einer für die Messzelle 1 vorgegebenen Position 
formschlüssig in hierzu komplementäre, auf einer 
Innenseite des Basiselements 19 verteilt angeord-
nete Steckverbinder-Elemente 53 des Basisele-
ments 19 eingreifen. Fig. 6 zeigt hierzu eine Explo-
sionsdarstellung der Messzelle 1 und des 
Basiselements 19 der Messzellenaufnahme 3 in der 
Steckverbinder-Elemente 51 der Messzelle 1 und 
hierzu komplementäre Steckverbinder-Elemente 53 
der Messzellenaufnahme 3 dargestellt sind. Diese 
analog auf in Fig. 5 einsetzbare Ausgestaltung bietet 
den Vorteil, dass über die Verteilung Steckverbinder- 
Element 51 der Messzelle 1 und die hiermit übereins-
timmende Verteilung der hierzu komplementären 
Steckverbinder-Elemente 53 des Basiselements 19 
sichergestellt ist, dass die Messzelle 1 nur in der für 
sie vorgegebenen Position in die Messzellenauf-
nahme 3 eingesetzt werden kann. Darüber hinaus 
bieten sie den Vorteil, dass sie eine zusätzliche Fixie-
rung der Messzelle 1 in der vorgegebenen Position 
bewirken.

[0061] Eine weitere optionale Ausgestaltung der 
Messzelle 1 besteht darin, dass der mit der Mess-
kammer 7 verbundener Einlass 9 und/oder der mit 
der Messkammer 7 verbundene Auslass 11 der 
Messzelle 1 jeweils eine Anschlussvorrichtung 55, 

insb. ein Anschlussgewinde, umfasst, an die ein 
aus einer Gruppe von Prozessanschlüssen unter-
schiedlicher Ausgestaltung auswählbarer Prozess-
anschluss anschließbar ist. Hierzu eignen sich insb. 
unterschiedliche Innendurchmesser aufweisende 
Prozessanschlüsse.

[0062] Alternativ oder zusätzlich zur Messzelle 1 
kann auch die Messzellenaufnahme 3, 3' unter-
schiedliche Ausgestaltungen aufweisen.

[0063] Eine Ausführungsform sieht vor, dass die 
Messzellenaufnahme 3, 3' Befestigungsmittel, wie 
z.B. eine oder mehrere Schrauben, mindestens 
eine mechanische Rastvorrichtung, mindestens ein 
Verschlusssystem und/oder mindestens ein Verrie-
gelungssystem, umfasst, mittels der das Spannele-
ment 23 der Einspannvorrichtung in vorzugsweise 
lösbarer Weise in der Spannposition fixierbar ist.

[0064] Fig. 3 und Fig. 5 zeigen hierzu eine Ausge-
staltung, bei der ein Endbereich des Spannelements 
23 der Einspannvorrichtung über ein Scharnier 57 
drehbar mit einem ersten der beiden Seitenelemente 
19 verbunden ist. In dem dargestellten Beispiel 
umfassen die Befestigungsmittel eine durch den 
vom Scharnier 57 abgewandten Endbereich des 
Spannelements 23 hindurch in das zweite Seitenele-
ment 17 einschraubbare Schraube 59. In Fig. 3 und 5 
ist die Schraube 59 mit einem auf einer Außenseite 
des Spannelements 23 angeordneten Drehknopf 60 
ausgestattet, über dessen Drehung die Schraube 59 
in das zweite Seitenelement 17 ein- und ausschraub-
bar ist. Diese optionale Ausgestaltung bietet den Vor-
teil, dass die Schraubverbindung mittels des vor-
zugsweise als Griff ausgebildeten Drehknopfs 60 
ohne Werkzeug und insb. auch mit Handschuhen 
auf einfach zu handhabende Weise herstellbar und 
wieder lösbar ist. Alternativ können anstelle der hier 
dargestellten Schraubverbindung aber auch andere 
Befestigungsmittel, wie z.B. mindestens eine mecha-
nische Rastvorrichtung, ein Verschlusssystem oder 
ein Verriegelungssystem eingesetzt werden.

[0065] Fig. 6 zeigt eine alternative Ausführungs-
form, bei der die beiden einander gegenüberliegen-
den Endbereiche des Spannelements 23 jeweils 
durch Befestigungsmittel auf den von dem Basisele-
ment 19 abgewandten Stirnseiten der Seitenele-
mente 17 befestigbar sind. Hierzu eignen sich z.B. 
Befestigungsmittel, die mindestens zwei an den bei-
den einander gegenüberliegenden Endbereichen 
des Spannelements 23 angeordnete Vorrichtungen 
61 umfassen, die sich vorzugsweise selbsttätig, 
insb. form- und/oder kraftschlüssig, mit hierzu kom-
plementären, an den beiden Seitenelementen 17 
vorgesehenen Vorrichtungen 63 verbinden, wenn 
das Spannelement 23 in die Spannposition verbracht 
wird. Als Vorrichtungen 61 eignen sich z.B. Rastel-
emente, die beim Erreichen der Spannposition in 
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hierzu komplementären, in den Seitenelementen 17 
vorgesehenen, als Aufnehmer ausgebildeten Vor-
richtungen 63 einrasten, wenn das Spannelement 
23 in die Spannposition verbracht wird.

[0066] Mindestens eine der Vorrichtungen 61 und 
die hierzu komplementäre Vorrichtung 63 umfas-
sende Befestigungsmittel können analog auch bei 
den in Fig. 3 und 5 dargestellten Ausführungsbei-
spielen anstelle der dort beschriebenen Schraubver-
bindung eingesetzt werden. Ebenso können in dem 
in Fig. 4 dargestellten Beispiel anstelle der Vorrich-
tungen 61 und der hierzu komplementären Vorrich-
tungen 63 mindestens zwei jeweils auf die zuvor 
anhand von Fig. 3 und 5 beschriebene Weise ausge-
bildete Schraubverbindungen eingesetzt werden. In 
dem Fall werden auch die Schrauben dieser 
Schraubverbindungen vorzugsweise jeweils mit 
einem auf einer Außenseite des Spannelements 
angeordneten, insb. als Griff ausgebildeten Dreh-
knopf ausgestattet, über dessen Drehung die jewei-
lige Schraube ohne Werkzeug in das zugehörige Sei-
tenelement ein- und ausschraubbar ist.

[0067] Unabhängig von der Wahl der Befestigungs-
mittel weist das Spannelement 23 z.B. die in Fig. 3 
dargestellte Form eines Rahmens oder die in Fig. 6 
dargestellten Form einer Abdeckplatte auf. In dem in 
Fig. 3 dargestellten Beispiel ist der Rahmen derart 
ausgebildet, dass er in der Spannposition die in 
transversaler Richtung wirkende Einspannkraft auf 
jede in Fig. 3 jeweils durch einen äußeren Randbe-
reich einer der Endplatten 49 gebildete, als Transver-
sal-Feder ausgebildete Feder 13 ausübt.

[0068] Eine weitere optionale Ausgestaltung besteht 
darin, dass die Messzellenaufnahme 3, 3' eine 
Befestigungsvorrichtung zur Befestigung der Mess-
zellenaufnahme 3, 3' an einem Einsatzort aufweist. 
Fig. 4 und 6 zeigen als Beispiel hierzu durch das 
Basiselement 19 hindurch verlaufende Bohrungen 
65 zur Aufnahme von Befestigungsschrauben 67 
mittels der das Basiselement 19 auf einem am Ein-
satzort vorgesehenen, in Fig. 4 dargestellten Träger 
69 befestigbar ist. Das bietet den Vorteil, dass ein 
Verrutschen der Messzellenaufnahme 3 während 
des Einsetzens und Einspannens der Messzelle 1 
vermieden wird und somit die Handhabbarkeit, insb. 
das Einsetzen und Einspannen, sowie auch der Aus-
tausch der Messzelle 1 verbessert wird. Diese Befes-
tigungsvorrichtung ist analog auch bei der in Fig. 5 
dargestellten Variante einsetzbar. Dort bietet sie den 
Vorteil, dass durch die Befestigung der als Bestand-
teil des Sensors 5' ausgebildeten Messzellenauf-
nahme 3' eine Befestigung des Sensors 5' bzw. der 
als Sensor 5' ausgebildeten Messeinrichtung 200 
bewirkt wird.

Bezugszeichenliste

1 Messzelle

3, 3' Messzellenaufnahme

5, 5' Sensor

5a Komponente

5b Komponente

7 Messkammer

9 Einlass

11 Auslass

13 Feder

13a Endbereich

13b Federbereich

13c Endbereich

15 Feder

15a Endbereich

15b Federbereich

15c Endbereich

17 Seitenelement

19 Basiselement

21 Öffnung

23 Spannelement

25 Befestigungsvorrichtung

27 Sendeeinrichtung

29 Messeinrichtung

31 Öffnung

33 Detektor

35 Fenster

37 Auswerteeinrichtung

39 Ausnehmung

40 Sensorgehäuse

41 Schnittstelle

43 Messzellenkörper

45 Vorsprung

47 Messkammerwandung

49 Endplatte

51 Steckverbindungselement

53 Steckverbindungselement

55a Anschlussvorrichtung

55b Prozessanschluss

57 Scharnier
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59 Schraube

60 Drehknopf

61 Vorrichtung

63 Vorrichtung

65 Bohrung

67 Befestigungsschraube

69 Träger

100, 200 Messvorrichtung
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Patentansprüche

1. Messzelle (1), mit 
einer von einem Medium durchströmbaren oder mit 
einem Medium befüllbaren Messkammer (7), und 
einem als Bestandteil der Messzelle (1) ausgebilde-
ten Federsystem, insb. einem mindestens eine 
Feder (13, 15) umfassenden Federsystem, mit dem 
die Messzelle (1) in mindestens einer auf eine 
Messkammerachse (L) der Messkammer (7) bezo-
genen Einspannrichtung in einer Messzellenauf-
nahme (3, 3') einspannbar ist.

2. Messzelle (1) gemäß Anspruch 1, bei der das 
Federsystem: 
mindestens eine jeweils durch eine von der Mess-
zellenaufnahme (7) von außen darauf ausübbare 
Einspannkraft spannbare Feder (13, 15) umfasst, 
durch die die Messzelle (1) in der Messzellenauf-
nahme (3, 3') einspannbar ist, 
mindestens eine jeweils als Transversal-Feder aus-
gebildete Feder (13) umfasst, mittels der die Mess-
zelle (1) in einer senkrecht zur Messkammerachse 
(L) verlaufenden, transversalen Einspannrichtung in 
der Messzellenaufnahme (3, 3') einspannbar ist, 
und/oder 
mindestens eine jeweils als Axial-Feder ausgebildet 
Feder (15) umfasst, mittels der die Messzelle (1) in 
einer parallel zur Messkammerachse (L) verlaufen-
den, axialen Einspannrichtung in der Messzellenauf-
nahme (3, 3') einspannbar ist.

3. Messzelle (1) gemäß Anspruch 2, bei der die 
Feder (13, 15), mindestens eine der Federn (13, 15) 
oder jede Feder (13, 15) jeweils als im Wesentlichen 
stabförmiges Federelement ausgebildet ist, das 
einen mit einem starren Bereich eines Messzellen-
körpers (43) der Messzelle (1) verbundenen Endbe-
reich (13a, 15a) und einen daran anschließenden, 
durch die von außen auf die jeweilige Feder (13, 
15) ausübbare Einspannkraft spannbaren Federbe-
reich (13b, 15b) umfasst, wobei der Federbereich 
(13b, 15b) insb. stabförmig und/oder durch einen fle-
xiblen Bereich des Messzellenkörpers (43) gebildet 
ist.

4. Messzelle (1) gemäß Anspruch 3, bei der: 
a) der Federbereich (13b) der, mindestens einer 
oder jeder als Transversal-Feder ausgebildeten 
Feder (13) jeweils: 
a1) einen durch die von außen auf die jeweilige 
Feder (13) ausübbare Einspannkraft in transversaler 
Richtung auslenkbaren, dem mit der Messzelle (1) 
verbundenen Endbereich (13a) gegenüberliegen-
den Endbereich (13c) aufweist, und 
a2) sich in senkrecht zur Messkammerachse (L) ver-
laufenden Richtung erstreckt und/oder derart ausge-
richtet ist, dass dessen dem mit dem starren Bereich 
des Messzellenkörpers (43) verbundenen Endbe-
reich (13a) gegenüberliegender Endbereich (13c) 

im entspannten Zustand der jeweiligen Feder (13) 
in transversaler Richtung nach außen vorsteht, und 
/oder 
b) der Federbereich (15b) der, mindestens einer 
oder jeder als Axial-Feder ausgebildeten Feder 
(15) jeweils einen durch die von außen auf die jewei-
lige Feder (13) ausübbare Einspannkraft in axialer 
Richtung auslenkbaren, dem mit dem starren 
Bereich des Messzellenkörpers (43) verbundenen 
Endbereich (15a) gegenüberliegenden Endbereich 
(15c) umfasst, wobei der Federbereich (15b): 
b1) derart ausgerichtet ist, dass dessen auslenkba-
rer Endbereich (15c) im entspannten Zustand der 
jeweiligen Feder (15) in von der Messkammer (7) 
abgewandter, parallel zur Messkammerachse (L) 
verlaufender Richtung nach außen vorsteht, oder 
b2) derart ausgebildet ist, dass sich der Federbe-
reich (15b) im entspannten Zustand der jeweiligen 
Feder (15) in einer senkrecht zur Messkammer-
achse (L) verlaufenden Richtung erstreckt, und der 
auslenkbare Endbereich (15c) einen Vorsprung (45) 
aufweist, der in parallel zur Messkammerachse (L) 
von der Messkammer (7) abgewandter Richtung 
nach außen vorsteht.

5. Messzelle (1) gemäß Anspruch 1 bis 4, bei 
der 
zwei einander entlang der Messkammerachse (L) 
gegenüberliegenden Endbereiche einer die Mess-
kammer (7) zumindest abschnittweise außenseitlich 
umgebenden Messkammerwandung (47) jeweils 
außenseitlich allseitig von einer sich senkrecht zur 
Messkammerachse (L) radial nach außen erstreck-
enden Endplatte (49) umgeben sind, und 
mindestens eine oder jede Feder (13, 15) des 
Federsystems jeweils durch einen Randbereich 
eines äußeren Randes einer der Endplatten (49) 
gebildet ist.

6. Messzelle (1) gemäß Anspruch 5, bei der 
jede Endplatte (49) jeweils vier in einem Viereck 
oder in einem Rechteck angeordnete äußere Rän-
der umfasst, 
mindestens eine der Endplatten (49) oder jede End-
platte (49) jeweils derart ausgebildet, dass: 
ein erster Rand und/oder ein dem ersten Rand 
gegenüberliegender zweiter Rand der jeweiligen 
Endplatte (49) jeweils eine oder zwei einander 
gegenüberliegend angeordnete als Transversal- 
Federn ausgebildete Federn (13) des Federsystems 
umfasst, mittels der die Messzelle (1) in senkrecht 
zur Messkammerachse (L) verlaufender Richtung 
in der Messzellenaufnahme (1) einspannbar ist, 
und/oder 
ein dritter Rand und/oder ein dem dritten Rand 
gegenüberliegender vierter Rand der jeweiligen 
Endplatte (49) jeweils eine oder zwei einander 
gegenüberliegend angeordnete, als Axial-Federn 
ausgebildete Federn (15) des Federsystems 
umfasst, mittels der die Messzelle (1) in parallel 
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zur Messkammerachse (L) verlaufender Richtung in 
der Messzellenaufnahme (3, 3') einspannbar ist.

7. Messzelle (1) gemäß Anspruch 1 bis 6, die auf 
einer im in die Messzellenaufnahme (3, 3`) einge-
setzten Zustand einem Basiselement (19) der Mess-
zellenaufnahme (3, 3') zugewandten Außenseite 
verteilt angeordnete Steckverbinder-Elemente (51), 
insb. als Passstifte oder als Ausnehmungen ausge-
bildete Steckverbinder-Elemente (51), umfasst, die 
derart ausgebildet und angeordnet sind, dass sie 
beim Einsetzen der Messzelle (1) in die Messzellen-
aufnahme (3, 3') in einer für die Messzelle (1) vor-
gegebenen Position formschlüssig in hierzu komple-
mentäre, auf einer Innenseite des Basiselements 
(19) verteilt angeordnete Steckverbinder-Elemente 
(53) des Basiselements (19) eingreifen.

8. Messzelle (1) gemäß Anspruch 1 und 7, 
wobei die Messzelle (1): 
als Durchflusszelle und/oder als Einweg-Messzelle 
ausgebildet ist, 
einen aus einem Kunststoff und/oder aus einem ste-
rilisierbaren Material gefertigten Messzellenkörper 
(43) aufweist, 
einen als Spritzgussteil ausgebildeten und/oder die 
Messzelle (1) bildenden Messzellenkörper (43) 
umfasst, und/oder 
einen einteiligen, das Federsystem umfassenden 
Messzellenkörper (43) umfasst.

9. Messzellenaufnahme (3, 3') zur Aufnahme 
einer Messzelle (1) gemäß Anspruch 1 bis 8, mit 
einem durch zwei einander gegenüberliegend ange-
ordnete Seitenelemente (17) und ein Basiselement 
(19) der Messzellenaufnahme (3, 3') begrenzten 
Hohlraum, in den die Messzelle (1) durch eine dem 
Basiselement (19) gegenüberliegenden Öffnung 
(21) der Messzellenaufnahme (3) hindurch derart 
einsetzbar oder eingesetzt ist, dass die Messkam-
merachse (L) der Messzelle (1) bei in die Messzel-
lenaufnahme (3, 3`) eingesetzter Messzelle (1) 
parallel zu einer durch beide Seitenelemente (17) 
hindurch verlaufenden Geraden verläuft, und 
einer Einspannvorrichtung, die dazu ausgebildet ist, 
eine Einspannkraft auf das Federsystem der in die 
Messzellenaufnahme (3, 3`) eingesetzten oder ein-
gespannten Messzelle (1) auszuüben.

10. Messzellenaufnahme (3, 3') gemäß 
Anspruch 9, bei der 
die Einspannvorrichtung eine Transversal-Spann-
vorrichtung umfasst, die ein Spannelement (23) 
und ein durch das Basiselement (19) gebildetes 
Gegenlager umfasst, und 
das Spannelement (23) derart ausgebildet ist, dass 
es: 
in eine Ausgangsposition verbringbar ist, in der das 
Spannelement (23) die Öffnung (21) derart freigibt, 
dass die Messzelle (1) durch die Öffnung (21) in die 

Messzellenaufnahme (3, 3') einsetzbar ist, und 
in eine Spannposition verbringbar und in der Spann-
position derart fixierbar ist, dass das Spannelement 
(23) eine Einspannkraft auf die, mindestens eine 
oder jede als Transversal-Feder ausgebildete 
Feder (13) der in der Messzellenaufnahme (3) ange-
ordneten Messzelle (1) ausübt, durch die die Mess-
zelle (1) zwischen dem Spannelement (23) und dem 
Basiselement (19) eingespannt ist.

11. Messzellenaufnahme (3, 3') gemäß 
Anspruch 10, bei der: 
a) ein Endbereich des Spannelements (23) über ein 
Scharnier (57) drehbar mit einem ersten der beiden 
Seitenelemente (19) verbunden ist und ein vom 
Scharnier (57) abgewandter Endbereich des Span-
nelements (23) durch Befestigungsmittel, insb. 
durch eine mechanische Rastvorrichtung, durch ein 
Verschlusssystem, durch ein Verriegelungssystem 
oder durch eine durch das Spannelement (23) hin-
durch in das zweite Seitenelement (17) einschraub-
bare Schraube (59), insb. eine mit einem auf einer 
Außenseite des Spannelements (23) angeordneten 
Drehknopf (60) ausgestattete Schraube (57), in lös-
barer Weise an dem zweiten Seitenelement (19) 
befestigbar oder befestigt ist, oder 
b) das Spannelement (23) zwei einander gegen-
überliegende Endbereiche aufweist, die durch 
Befestigungsmittel auf den von dem Basiselement 
(19) abgewandten Stirnseiten der Seitenelemente 
(17) lösbar befestigbar oder befestigt sind, wobei 
die Befestigungsmittel insb. mechanische Rastvor-
richtungen, ein Verschlusssystem, ein Verriege-
lungssystem oder jeweils durch das Spannelement 
(23) hindurch in eines der Seitenelemente (17) ein-
schraubbare Schrauben (59) umfassen, oder die 
Befestigungsmittel insb. mindestens zwei an den 
beiden einander gegenüberliegenden Endbereichen 
des Spannelements (23) angeordnete Vorrichtun-
gen (61) umfassen, die sich insb. selbsttätig, insb. 
form- und/oder kraftschlüssig, mit hierzu komple-
mentären, an den beiden Seitenelementen (17) vor-
gesehenen Vorrichtungen (63) verbinden, wenn das 
Spannelement (23) in die Spannposition verbracht 
wird.

12. Messzellenaufnahme (3, 3') gemäß 
Anspruch 9 bis 11, bei der 
die Einspannvorrichtung eine durch die beiden Sei-
tenelemente (17) gebildete Axial-Spannvorrichtung 
umfasst, und 
ein Abstand der beiden Seitenelemente (17) vonei-
nander derart bemessen ist, dass die Seitenele-
mente (17) eine parallel zur Messkammerachse (L) 
von außen auf die, mindestens eine oder jede als 
Axial-Feder ausgebildete Feder (15) der in die 
Messzellenaufnahme (3, 3') eingesetzten Messzelle 
(1) ausüben.
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13. Messvorrichtung (100, 200) mit einer Mess-
zellenaufnahme (3, 3') gemäß Anspruch 9 bis 12, 
einer in die Messzellenaufnahme (3, 3') einspannba-
ren oder eingespannten Messzelle (1) gemäß 
Anspruch 1 bis 8, und einem Sensor (5, 5') zur Mes-
sung mindestens einer Messgröße eines in der 
Messkammer (7) der Messzelle (1) befindlichen 
oder durch die Messkammer (7) hindurchströmen-
den Mediums.

14. Messvorrichtung (200) gemäß Anspruch 13, 
die: 
a) derart ausgebildet ist, dass der Sensor eine Aus-
nehmung umfasst, in die die Messzellenaufnahme 
einsetzbar oder eingesetzt ist, oder 
b) als Sensor (5') ausgebildet ist, wobei: 
der Sensor (5') die Messzellenaufnahme (3') 
umfasst, 
der Sensor (5') eine Ausnehmung (39) zur Auf-
nahme der Messzelle (1) aufweist, in der die Mess-
zelle (1) mittels der Einspannvorrichtung einspann-
bar oder eingespannt ist, und/oder 
die Seitenelemente (17) und das Basiselement (19) 
der Messzellenaufnahme (3`) jeweils durch einen 
Gehäusebereich eines Sensorgehäuses (40) des 
Sensors (5') gebildet sind.

15. Messvorrichtung (100) gemäß Anspruch 13, 
bei der: 
der Sensor (5) eine erste und/oder eine zweite 
jeweils auf einer Außenseite eines der beiden Sei-
tenelemente (17) befestigbare oder befestigte Kom-
ponente (5a, 5b) umfasst, 
das oder jedes Seitenelement (17) auf dessen 
Außenseite jeweils eine Befestigungsvorrichtung 
(25), insb. einen Gewindestutzen, zur Befestigung 
der ersten oder der zweiten Komponente (5a, 5b) 
des Sensors (5) aufweist, 
die erste Komponente (5a) eine Sendeeinrichtung 
(27) umfasst und dazu ausgebildet ist, Sendestrah-
lung durch eine in dem Seitenelement (17), auf dem 
die erste Komponente (5a) montierbar oder montiert 
ist, vorgesehene Öffnung (31) und eine transparente 
Außenwand der Messkammer (7) oder ein in eine 
Außenwand der Messkammer (7) eingesetztes 
Fenster (35) hindurch in die Messkammer (7) zu 
senden, und/oder 
die zweite Komponente (5b) eine Messeinrichtung 
(29) umfasst und dazu ausgebildet ist, eine durch 
eine transparente Außenwand der Messkammer 
(7) oder ein in eine Außenwand der Messkammer 
(7) eingesetztes Fenster (35) aus der Messkammer 
(7) austretende Messstrahlung durch eine in dem 
Seitenelement (17), auf dem die zweite Kompo-
nente (5b) montierbar oder montiert ist, vorgese-
hene Öffnung (31) hindurch zu empfangen und ein 
von der oder jeder Messgröße abhängiges Messsig-
nal (Id) zu bestimmen und zur Verfügung zu stellen, 
wobei die Messeinrichtung (29) insb. einen Detektor 
(33) umfasst, und/oder insb. dazu ausgebildet ist, 

das Messsignal (Id) einer in der Messeinrichtung 
(29) integrierten oder an die Messeinrichtung (29) 
angeschlossenen Auswertungseinrichtung (37) zur 
Verfügung zu stellen, die anhand des Messsignals 
(Id) ein Messergebnis (m) der Messgröße(n) 
bestimmt und über eine daran angeschlossene 
Schnittstelle (41) anzeigt, in Form von Messwerten, 
in Form von Messsignalen und/oder auf andere 
Weise ausgibt und/oder in auslesbarer Form zur 
Verfügung stellt.

16. Messvorrichtung (100, 200) gemäß 
Anspruch 13 bis 15 bei der: 
der Sensor (5, 5') als optischer Sensor, als Trü-
bungssensor zur Messung einer Trübung des 
Mediums, als Sensor zur Messung einer im Medium 
enthaltenen Feststoffkonzentration, als Fluores-
zenzsensor, oder als Absorptionssensor, insb. als 
Sensor zur Messung eines spektralen Absorptions-
koeffizienten oder einer Konzentration eines im 
Medium enthaltenden Analyten, ausgebildet ist, 
ein mit der Messkammer (7) verbundener Einlass 
(9) und/oder ein mit der Messkammer (7) verbunde-
ner Auslass (11) der Messzelle (1) jeweils eine 
Anschlussvorrichtung (55) oder eine als Anschluss-
gewinde ausgebildete Anschlussvorrichtung (55) 
umfasst, an die ein aus einer Gruppe von Prozess-
anschlüssen unterschiedlicher Ausgestaltung aus-
wählbarer Prozessanschluss anschließbar ist, 
und/oder 
die Messzellenaufnahme (3, 3') eine Befestigungs-
vorrichtung zur Befestigung der Messzellenauf-
nahme (3, 3`) an einem Einsatzort aufweist, wobei 
die Befestigungsvorrichtung insb. durch das Basis-
element (19) hindurch verlaufende Bohrungen (65) 
zur Aufnahme von Befestigungsschrauben (67) 
umfasst, mittels der das Basiselement (19) auf 
einem am Einsatzort vorgesehenen Träger (69) 
befestigbar ist.
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